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BEBAUUNGSPLAN NR. 14 

FÜR DAS GEBIET: INDUSTRIEGEBIET LECHFELD II 

GEM. UNTERMEITINGEN/ LANDKREIS AUGSBURG 

hier: Teilgebiet: "westliche Teilfläche" 
Fl.Nr. 1413/17" 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Stadtbergen, den 18.11.1993 
Ma/Esch/93-414-T 
geändert, den 05.05.1994 

Alois Strohmayr 
Architekt BDB/VFA 



Die Gemeinde Untermeitingen, Landkreis Augsburg, erläßt aufgrund des 
§ 2 Abs. 1, der §§8, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2253) 
zuletzt geändert durch EVertr. vom 31.08.1990 BGBl. II S. 889, 
1122); des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung (BayBO, BayRS-2132-1-
I) und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO, 
BayRS-2020-l-l-I) folgende Bebauungsplanänderung als 

SATZUNG 

§ 1 INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

Für das Gebiet innerhalb des in der Zeichnung dargestellten 
Geltungsbereich gilt die vom Architekten BDB/VFA A. 
Strohmayr, Am Graben 15, 86391 Stadtbergen, ausgearbeitete 
Bebauungsplanzeichnung vom 18.11.1993 (i.d.F. vom 

), die zusammen mit nachstehenden Vorschriften 
die 2. Änderung bildet. 

§ 2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

2.1 Das Gebiet im Süden wird, wie in der Bebauungsplanzeichnung 
dargestellt, als Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 
der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Be­
kanntmachung vom 23.01.1990 (BB1. I S. 127) festgesetzt. 

Zulässig ist: 

Einkaufszentrum mit 
- Lebensmittelmarkt mit max. 795 m2 Verkaufsfläche 
- Nicht-Lebensmittelbereich max. 800 m2 Verkaufsfläche 
- Dienstleistungsbereich max. 1.896 m2 

2.2 Das restliche Gebiet wird als Gewerbegebiet im Sinne des 
§ 8 der BauNVO festgesetzt. 

2.3 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes dürfen anlagenbe­
zogene Lärmemissionen einschl. der vom Werkverkehr verur­
sachten Geräusche den Schalleistungspegel von 

6 0 dB(A) tagsüber und 
4 5 dB(A) nachts 

je m2 Grundstücksfläche nicht überschreiten. 

In der Detailplanung für das Einzelbauvorhaben muß ein 
schalltechnisches Gutachten von einem einschlägigen Schall-
schutzbüro belegen, daß die festgesetzten flächenbezogenen 
Schalleistungspegel nicht überschritten werden. 
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§ 3 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

3.1 Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Grund- und 
Geschoßflächenzahlen gelten als Höchstgrenze und dürfen 
nicht überschritten werden. 

3.2 Die zulässige Grundflächenzahl darf durch Garagen und 
Stellplätze mit Ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Gelän­
deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unter­
baut wird, bis zu 15 % überschritten werden (§ 19 Abs. 4 
BauNVO). 

§ 4 ZAHL DER VOLLGESCHOßE 

Die im Bebauungsplan eingetragenen Zahlen der Vollgeschoße 
Ii/V (Zahl ohne Kreis) gelten als Höchstgrenze und dürfen 
nicht überschritten werden. 
Die höchstzulässige Gebäudehöhe (Firsthöhe) beträgt 15,0 m 
über dem natürlichen Gelände. 

§ 5 BAUWEISE 

5.1 Im Planbereich wird von der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 
4 BauNVO folgende Abweichung festgelegt: Baukörper, Ge­
bäude, Gebäudegruppen sind mit seitlichem Grenzabstand in­
nerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer Länge von 2 00 
m zulässig. 

5.2 Bei Gebäuden über 90 m Gesamtlänge ist die Fassade optisch 
zu gliedern. 

§ 6 GESTALTUNG DER GEBÄUDE 

6.1 Für die Hauptgebäude sind folgende Dachformen zulässig: 

- Satteldach 
- Pultdach 
- Flachdach 

6.2 Nebengebäude sollen mit Dachformen entsprechend der Haupt-
bäude ausgeführt werden. 

6.3 Baustoffe und Anstriche in grellen Farben und glänzender 
Oberfläche dürfen bei Außenflächen von Gebäuden nicht ver­
wendet werden. 
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§ 7 UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN 

Die max. überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Bau­
grenzen festgesetzt. Für Ausstellungsräume, 
Eingangsvorbauten, usw. darf die Baugrenze zur Straße hin 
ausnahmsweise um bis zu 2,0 m überbaut werden. 

§ 8 EINFRIEDUNGEN 

Die Einfriedungen zu den öffentlichen Straßen dürfen von 
1,50 bis 2,00 m ausgeführt werden. 
Ausnahmsweise sind anders gestaltete Einfriedungen, auch 
höhere, zulässig, wenn betriebliche Belange dies erfordern. 

§ 9 GRÜNFLÄCHEN UND ANPFLANZUNGEN 

9.1 Die Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und 
Baugrenze sind, soweit sie nicht für Zufahrten, Zugänge und 
Ausstellungsbereiche in Anspruch genommen werden, als Grün­
pflanzflächen auszuführen. 
Die Grünpflanzfläche wird mit einer 3-reihigen Pflanzung im 
dichten Verband (Pflanzabstand 1,0 x 1,0 m) bepflanzt. 
Dabei ist im Mittel alle 15 m ein Baum der I. Wuchsklasse 
gemäß nachfolgender Liste zu pflanzen (s. § ) . 

9.2 Zusammenhängende Parkflächen sind mit großkronigen Bäumen 
der I. Wuchsklasse zu bepflanzen. 
Pro 200 m2 Parkfläche ist ein großer Baum zu pflanzen. 

9.3 Mindestens 10 % der Baugrundstücke sind als Grün-/Pflanz-
flächen zu gestalten. 

9.4 Im Bereich des Straßenraumes sind die bestehenden Bäume zu 
erhalten. 

9.5 Formhecken sind entlang der Verkehrsflächen nicht zulässig. 

9.6 Artenliste: 

Für die Pflanzungen sind nur Gehölze aus nachfolgender Aus­
wahlliste zulässig. Vom Pflanzgebot ausgenommen sind Zu-
und Abfahrtsbereiche sowie Sichtdreiecke. 
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Bäume I. Wuchsklasse: 

Pflanzgröße/Stammumfang 20/25 cm 

Spitzahorn 
Winterlinde 
Esche 
Eiche 

Acer platanoides 
Tilia cordata 
Faxinus excelsior 
Quercus robur 

Kleinbäume: 

Pflanzqualität: 3 x verpflanzt 

Hainbuche 
Eberesche 
Feldahorn 

Carpinus betulus 
Sorbus aucuparia 
Acer campestre 

Sträucher: 

Pflanzgröße: 100/125 cm 

Hartriegel 
Liguster 
Heckenkirsche 
Schneeball 
Hasel 
Schlehe 
Pfaffenhütchen 
Faulbaum 

Cornus sanguinea 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Viburnum lantana 
Corylus avellana 
Prunus spinosa 
Euonymus europaeus 
Rhamnus frangula 

9.7 Die Pflanzungen sind spätestens in 12 Monaten nach Bezug 
der Gebäude durchzuführen, sie ist zu pflegen und dauerhaft 
zu erhalten. 

9.8 Befestigte Flächen, insbesondere Stellflächen für Kfz sind 
so weit wie möglich mit versickerungsfähigen Belägen (z.B. 
Rasenpflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszu­
statten . 

§ 10 VERSORGUNGSANLAGEN 

10.1 Oberirdische bauliche Anlagen (Masten und Unterstützungen), 
die bestimmt sind für Fernsprechleitungen und für Leitungen 
zur Versorgung dieses Gebietes mit Elektrizität, sind unzu­
lässig . 

10.2 Trafo- und Gasreglerstationen sind nur mit Satteldach zu­
lässig . 
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§ 11 INKRAFTTRETEN 

11.1. Die Bebauungsplanänderung tritt mit Bekanntmachung in Kraft. 

11.2. Gleichzeitig treten die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
14 „Industriegebiet II" fur den Teilbereich der Jx Änderung außer Kraft. 

Untermeitingen, den 0 h, Hai 
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(G. Klaußner) 
1. Bürgermeister 
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